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Mitglied eines Vorstands, eines
Aufsichtsrats oder eines gleicharti-
gen Organs beschäftigt oder tätig
sind. Das Gleiche gilt außerdem
für Personen, die für ein in das Ver-
gabeverfahren eingeschaltetes
Unternehmen, wenn dieses zu-
gleich geschäftliche Beziehungen
zum öffentlichen Auftraggeber
und zum Bewerber hat, beschäf-
tigt oder tätig sind.

Interessenkonflikt darf bei nahen
Angehörigen vermutet werden

Die Vermutung eines Interessen-
konfliktes gilt schließlich auch für
Personen, deren Angehörige eine
der oben genannten Rollen erfül-
len. Angehörige sind der Verlobte,
der Ehegatte, Lebenspartner, Ver-
wandte und Verschwägerte gera-
der Linie, Geschwister, Kinder der
Geschwister, Ehegatten und Le-
benspartner der Geschwister und
Geschwister der Ehegatten und
Lebenspartner, Geschwister der
Eltern sowie Pflegeeltern und Pfle-
gekinder.

Im Gegensatz zum alten Recht
knüpft das Mitwirkungsverbot nicht
automatisch an Verwandtschafts-
verhältnisse an, sondern an das Vor-
liegen eines Interessenkonfliktes.
Ein solcher besteht für Personen, die
an der Durchführung des Vergabe-
verfahrens entweder beteiligt sind
oder Einfluss auf den Ausgang eines
Vergabeverfahrens nehmen können
und die zudem ein direktes oder in-
direktes finanzielles, wirtschaftli-
ches oder persönliches Interesse ha-
ben, das ihre Unparteilichkeit und
Unabhängigkeit im Rahmen des
Vergabeverfahrens beeinträchtigen
könnte. Für die eingangs erwähnten
drei Personengruppen aufseiten des
Auftraggebers wird daher ein wider-
legbarer Interessenkonflikt vermu-
tet, wenn sie entweder selbst Bewer-
ber sind, einen solchen beraten,
sonst unterstützen, als gesetzliche
Vertreter oder nur in dem Vergabe-
verfahren vertreten.

Ein vermuteter Interessenkon-
flikt besteht auch dann, wenn die
oben genannten Personen bei ei-
nem Bewerber gegen Entgelt als

Expertenbeitrag:
Interessenkonflikt Die Unparteilichkeit muss

außer Zweifel stehen

An einem Vergabeverfahren darf
aufseiten des öffentlichen Auf-
traggebers niemand mitwirken,
bei dem ein Interessenkonflikt
besteht. Ein finanzielles, wirt-
schaftliches oder persönliches
Interesse darf die Unparteilich-
keit und Unabhängigkeit nicht
infrage stellen. Anders als früher
knüpft das Recht nicht automa-
tisch an Verwandtschaftsver-
hältnisse an.

NÜRNBERG. Ein Interessenkonflikt
besteht insbesondere dann, wenn
bei einer Person, die an der Durch-
führung des Vergabeverfahrens be-
teiligt ist oder Einfluss auf die Verga-
beentscheidung nehmen kann, di-
rekt oder indirekt ein finanzielles,
wirtschaftliches oder sonstiges Inte-
resse vorliegt, von dem man anneh-
men kann, dass es die Unparteilich-
keit und Unabhängigkeit dieser Per-
son beeinträchtigt.

Das Verbot der Mitwirkung sol-
cher Personen im Rahmen von Ver-
gabeverfahren ist für die europawei-
te Vergabe von Liefer- und Dienst-
leistungen in Paragraf 6 Vergabever-
ordnung (VgV) geregelt. Die Vor-
schrift findet bei der europaweiten
Ausschreibung von Bauleistungen
über Paragraf 2 EU Absatz 5 Verga-
be- und Vertragsordnung für Bau-
leistungen, Teil A (VOB/A-EU) eben-
falls Anwendung.

Art des Anstellungsverhältnisses
ist unerheblich

Aufseiten des öffentlichen Auftrag-
gebers können von einem Interes-
senkonflikt drei Personengruppen
berührt sein. Das sind die Organmit-
glieder, die Mitarbeiter des öffentli-

chen Auftraggebers und die Mitar-
beiter eines im Namen des öffentli-
chen Auftraggebers handelnden Be-
schaffungsdienstleisters.

Als „Organmitglieder“ zu nennen
sind auf kommunaler Ebene vor al-
lem die Gemeinde-, Stadt- und
Kreisräte, die Oberbürgermeister,
die Landräte, die Mitglieder von
Zweckverbandsversammlungen so-
wie die Verbandsvorsitzenden. Un-
ter den Begriff „Mitarbeiter“ fallen
alle Personen, die in die Organisati-
on des öffentlichen Auftraggebers
eingebunden und so für ihn tätig
sind, also Angestellte und Beamte.

Die Art des Anstellungsverhält-
nisses ist dabei unerheblich. Folg-
lich werden auch Berufsausbil-
dungs-, Nebenbeschäftigungs-,
Leih- oder Teilzeitarbeitsverhältnis-
se erfasst. „Beschaffungsdienstleis-
ter“ sind Personen, die auf dem
Markt unterstützende Beschaf-
fungstätigkeiten anbieten, wie etwa
die Bereitstellung technischer Infra-
strukturen, die es Auftraggebern er-
möglicht, öffentliche Aufträge zu
vergeben, oder die bei Vergabever-
fahren beratend tätig sind, wie etwa
Architekten, Ingenieure oder
Rechtsanwälte.

Holger Schröder,
Rechtsanwalt und Partner,
Rödl & Partner, Nürnberg

Wer über eine öffentliche Vergabe beschließt, darf sich nicht in einem Interessenkonflikt befinden. FOTO: DPA

Auftraggeber kann schriftliche Erklärung verlangen

Die öffentlichen Auftraggeber sollten or-
ganisatorische Vorkehrungen treffen,
um die Gefahr einer Beteiligung befan-
gener Personen deutlich zu minimieren.
So kann es zum Beispiel sinnvoll sein,
von allen bei Vergabeverfahren einge-
bundenen Personen eine schriftliche Er-
klärung zur Vermeidung von Interessen-

konflikten zu verlangen. Die Erklärungen
können der Vergabedokumentation bei-
gefügt werden.

Bestehen im Einzelfall begründete
Zweifel an dem Bestehen eines Mitwir-
kungsverbots, so bedarf es einer beson-
ders sorgfältigen Prüfung durch den öf-
fentlichen Auftraggeber.

Freiburg schreibt
Grundstück zum
dritten Mal aus
FREIBURG. Die Stadt Freiburg hat
die Vergabekriterien für ein
Grundstück im Hinterhof eines
ehemaligen Feuerwehrgerätehau-
ses verändert und eine dritte Aus-
schreibung gestartet. Ziel ist ein
Gesamtkonzept für das Ensemble
im Stadtteil Wiehre mit einer öf-
fentlichen Nutzung im alten Feu-
erwehrhaus. Zwei Mal war das
Grundstück bereits ausgeschrie-
ben worden; die erste Wiederho-
lung der Ausschreibung geschah
wegen eines Formfehlers.

Kritik übt ein Bieter: Stadtver-
waltung und Gemeinderat würden
die Kriterien für die Grundstücks-
vergabe so lange anpassen, bis
derjenige den Zuschlag erhält,
dessen „Nase passt“, so Uwe Klei-
ner von der Immobilienfirma Bau-
Union. Er hatte als Privatmann ein
Angebot abgegeben. (sta)

Kurz notiert

Erfolgloser Bieter blockiert
Bau von E-Tankstellen

WIEN. Die Österreichischen Bun-
desbahnen möchten ihre Park-
and-Ride-Anlagen sowie die Car-
sharing- und Fuhrparkstationen
zu E-Tankstellen aufrüsten. Den
Zuschlag bekam ein Joint Venture,
an dem auch Siemens beteiligt ist.
Dagegen setzt sich ein unterlege-
ner Bieter, die Energie Steiermark,
zur Wehr. Deshalb konnte der 3,6
Millionen Euro schwere Rahmen-
vertrag bislang nicht erteilt wer-
den. Ziel ist es, bis 2020 rund 500
Ladestationen zu errichten, an de-
nen 1000 Autos ihre Batterien auf-
laden können. (sta)

Schulsanierung nicht
europaweit ausgeschrieben

OELSNITZ. Die Architektenkam-
mer Sachsen hinterfragt eine Ver-
gabe des Vogtlandkreises. Es geht
um die Sanierung eines Gymnasi-
ums in Oelsnitz. Der Auftrag war
nach Abfrage von Angeboten drei
regionaler Planungsbüros für
243 000 Euro vergeben worden.
Die Leistungen hätten europaweit
ausgeschrieben werden müssen,
sagt die Kammer. Die Kosten hät-
ten über dem EU-Schwellenwert
von 262 900 Euro gelegen, wäre der
Auftrag nicht unzulässigerweise
gesplittet worden, kritisieren die
Architekten. (sta)

Landkreis kommt um erneute
Ausschreibung nicht herum

PEGNITZ. Der Landkreis Pegnitz
muss seine Müllabfuhr neu aus-
schreiben. Notwendig wird das
Verfahren, nachdem alle Verlän-
gerungsoptionen ausgeschöpft
wurden. 2010 hatte die in Pegnitz
ansässige Firma Veolia Umwelt-
service nach mehreren Nachprü-
fungsverfahren vor der Vergabe-
kammer Nordbayern den Zu-
schlag für Rest-, Bio- und Sperr-
müll sowie für die Sammlung von
Grüngut und Elektroaltgeräten er-
halten. Zwischenzeitlich ist der
Vertrag durch den Landkreis zwei
Mal verlängert worden. (sta)

Die Sanierung einer Schule ist in einzelne
Aufträge gesplittet worden. FOTO: DPA

Neues Verzeichnis
der Kammern zur
Präqualifizierung
STUTTGART. Das amtliche Ver-
zeichnis präqualifzierter Unter-
nehmen (AVPQ) hat das bisherige
bekannte Präqualifizierungsregis-
ter (PQ-VOL) abgelöst. In der
AVPQ-Datenbank sind Unterneh-
men für den Liefer- und Dienst-
leistungsbereich eingetragen, die
ihre Eignung für öffentliche Auf-
träge gegenüber den Industrie-
und Handelskammern bezie-
hungsweise den von ihnen getra-
genen Auftragsberatungsstellen
nachgewiesen haben.

Nach dem Start vor rund sechs
Monaten umfasst das AVPQ bun-
desweit mittlerweile rund 1000
Unternehmen. Das Verzeichnis
enthält nicht nur IHK-Mitglieder,
sondern auch Mischbetriebe,
Handwerksunternehmen und
freiberuflich Tätige, die im Liefer-
und Dienstleistungsbereich tätig
sind. Für diese Unternehmen gilt
bei öffentlichen Aufträgen grund-
sätzlich die Eignungsvermutung.
Sie ersparen sich mit der Eintra-
gung laut den Kammern die zeitin-
tensive und oftmals fehlerbehafte-
te Nachweisführung bei der Abga-
be von Angeboten. (sta)

Nordrhein-Westfalen streicht sein
Tariftreue- und Vergabegesetz zusammen
Mindestlohn-Vorgaben gelten weiter / Regelungen zum Umweltschutz und zur Frauenförderung entfallen

DÜSSELDORF. Nordrhein-West-
falen hat ein neues Tariftreue- und
Vergabegesetz. CDU und FDP wol-
len damit die Regelungen „ver-
schlanken“ und Erleichterungen
für öffentliche Auftraggeber und
Unternehmen schaffen. Die Rege-
lungen sind ab einem Auftragswert
von 25 000 Euro netto anzuwenden.

Das Entfesselungspaket, wie es
die Landesregierung tituliert, kon-
zentriert sich ausschließlich auf die
Mindestlohn-Thematik. Der Min-
destlohn ist an den Mindestlohn
des Bundes gebunden. Die bisher
notwendigen Verpflichtungserklä-
rungen entfallen.

Mindestarbeitsbedingungen
werden von Bietern eingefordert

Damit ist ab sofort nur noch eine
vertragliche Regelung erforderlich,
nach der die Mindestarbeitsbedin-
gungen einschließlich des Min-
destentgelts zu gewähren sind, die
in dem Tarifvertrag oder der
Rechtsverordnung verbindlich vor-
gegeben werden.

Die Landesregierung in NRW be-
gründet dies damit, dass das Verga-
berecht des Bundes bereits vor-
sieht, dass Unternehmen bei der
Ausführung öffentlicher Aufträge
alle für sie geltenden rechtlichen
Verpflichtungen einhalten müssen.
Dazu gehören Mindestarbeitsbe-
dingungen, aber auch internatio-

nale Abkommen wie etwa die Über-
einkommen der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO-Überein-
kommen). Sie schließen Vorgaben
zum Mindestalter im Beschaf-
fungsprozess sowie das Verbot von
Kinderarbeit mit ein.

Überdies sind die Vorgaben zur
fairen Beschaffung wie Umwelt-

schutz und Frauenförderung ent-
fallen. Die Grünen in Bonn kritisie-
ren, dass die Verpflichtungen der
Kommunen so aufgelöst würden,
„zwingend soziale Nachhaltigkeit
entlang der Lieferketten der einge-
kauften Produkte zu beachten“.

Grüne: ohne verbindliche Vorgaben
keine faire Vergabe

Rein rechtlich hätten zwar alle öf-
fentlichen Einkäufer weiterhin die
Möglichkeit, soziale und ökologi-
sche Kriterien in ihre Ausschrei-
bungen zu integrieren, jedoch hat
sich nach Meinung der Grünen in
den letzten Jahren gezeigt, dass dies
in der praktischen Umsetzung kei-
nesfalls den Normalfall darstelle.
Ohne verbindliche Vorgaben er-
scheine eine flächendeckende Um-
setzung nachhaltiger Beschaffung
„nur schwer vorstellbar“. (leja)

Verbindliche Vorgaben zum Umweltschutz hat Nordrhein-Westfalen in seinem
Vergaberecht abgeschafft. FOTO: DPA

MEHR ZUM THEMA
Das Tariftreue- und Vergabegesetz unter:
www.kurzelinks.de/tariftreue


